
Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-Verbandes
und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Herausgeber: Schweizerischer Fourierverband

Band: 56 (1983)

Heft: 9

Artikel: Rechnungsführer im Zivilschutz

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-518956

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-518956
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Rechnungsführer im Zivilschutz

Sicher interessiert unsere Leser, ob es im Zivilschutz auch Fouriere und Quartiermeister
gibt. Natürlich gibt es diese Funktionen, zwar in etwas anderer Form, aber mit ähnlichen
Aufgaben.

In der Folge wollen wir diese Zivilschutz-
Funktionen Rechnungsführer (Rf) und
DienstchefVersorgungsdienst (DC Vsg D)
etwas näher vorstellen.

Pflichtenheft

Bestimmt kennen Sie die im Dienstregle-
ment (DR 80) formulierten Befugnisse
und Verantwortungen des Fouriers (Ziffer
228c) und des Quartiermeisters (Ziffer
241). Deshalb erfolgt keine weitere Auf-
Zählung derselben. Die Pflichtenhefte des

Rechnungsführers und des Dienstchef
Versorgungsdienst im Zivilschutz können
Sie den beiden Kasten entnehmen.

Stellung

Der Rechnungsführer ist im Anlagebe-
triebszug eingeteilt. Er ist sowohl Rech-
nungsführer als auch Chef der Versor-
gungsgruppe, welche aus einem Küchen-
chef und — normalerweise — zwei Kochge-
hilfen besteht. Eine Versorgungsgruppe
kann die Rechnungs- und Haushaltfüh-
rung für ungefähr 150 Personen sicher-
stellen.
Organisatorisch ist der Anlagebetriebszug
dem jeweiligen Chef der Anlage unter-
stellt, das heisst einem Chef einer Leitung
oder Formation in der betreffenden Anla-
ge, welcher diese Tätigkeit als Nebenfunk-
tion ausübt. In einem Schutzraum mit

Pflichtenheft des Rechnungsführers

Der Rechnungsführer, im Rahmen der Anordnungen der Ortsleitung
— erstellt die Abrechnung nach den Weisungen des Bundesamtes für Zivilschutz über die

Verwaltung im Zivilschutz (WVZS)
— besorgt die Bescheinigung der Diensttage gemäss Erwerbsersatzordnung
— führt den Haushalt und berät seinen taktischen Vorgesetzten in allen Fragen der

Verwaltung
— hilft bei der Ausbildung der unterstellten Schutzdienstpflichtigen mit.

Der Rechnungsführer

— bestellt die Versorgungsgüter und organisiert deren Bezug
— erstellt die Verpflegungspläne aufgrund der zugeteilten Verpflegungsartikel
— überwacht die Lagerung und Verwendung der Verpflegungsgüter (Warenkontrolle) so-

wie den Bezug und Verbrauch von Betriebsstoffen
— orientiert die Fahrzeugführer in ZSO ohne Kader Trsp D über die Betriebsstoff-Bezugs-

quellen
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Pflichtenheft des Dienstchefs Versorgungsdienst
der Ortsleitung (Abschnittsleitung, Sektorleitung)

SraW(ge /yZ/fte;z

Der DienstchefVersorgungsdienst, im Rahmen allfälliger Anordnungen des Ortschefs (Ab-
schnittschefs, Sektorchefs) sowie allfälliger Anordnungen der fachdienstlich vorgesetzten
Stelle

— berät und unterstützt den Ortschef (Abschnittschef, Sektorchef) in den Fachbereichen
der Rechnungs-und Haushaltführung sowie der Versorgung derZivilschutzorganisation
der Gemeinde (Abschnitt, Sektor) mit Geld und mit handelsüblichen Gebrauchs-' und
Verbrauchsgütern^, soweit nicht anderen Dienstchefs übertragen

— bearbeitet die Besetzung der Funktionen des Versorgungsdienstes, beantragt dem Orts-
chef (Abschnittschef, Sektorchef) die Einteilung der erforderlichen Schutzdienstpflich-
tigen und schlägt ihm Anwärter auf Vorgesetztenfunktionen vor

— bearbeitet und überwacht im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Rahmen der Zi-
vilschutzorganisation der Gemeinde (Abschnitt, Sektor) die fachdienstliche Ausbildung
der Angehörigen des Versorgungsdienstes, die Schulung der Versorgungsgruppen sowie
die Rechnungs- und Haushaltführung

— macht dem Ortschef (Abschnittschef, Sektorchef) Vorschläge für die Ausbildung Ange-
höriger anderer Dienste in seinen Fachbereichen und überwacht diese Ausbildung

— bearbeitet in seinen Fachbereichen die Planungen und Vorbereitungen für den Vollzug
der vorsorglich gefassten Aufgebotsbeschlüsse des Bundesrates und für die Durchfüh-
rung wichtiger durch die Lageentwicklung bedingter späterer Massnahmen

Qff/cÄte« fez ezBCOT Ha/geéof Z/M Zzüz'ZsctezM

Der DienstchefVersorgungsdienst, im Rahmen allfälliger Anordnungen des Ortschefs (Ab-
schnittschefs, Sektorchefs) sowie allfälliger Anordnungen der fachdienstlich vorgesetzten
Stelle

— bearbeitet die organisatorischen und erlässt die fachdienstlichen Anordnungen für die
Fachbereiche der Rechnungs- und Haushaltführung sowie der Versorgung der Zivil-
Schutzorganisation der Gemeinde (Abschnitt, Sektor) mit Geld und mit handelsübli-
chen Gebrauchs-' und Verbrauchsgütern^, soweit nicht anderen Dienstchefs übertragen,
und überwacht den Vollzug dieser Anordnungen

— überwacht die Verteilung, Vollständigkeit und Einsatzbereitschaft des Versorgungsma-
terials (inkl. Uberlebensnahrung) und beantragt dem Ortschef (Abschnittschef, Sektor-
chef) nötigenfalls dessen Ergänzung

— bearbeitet und überwacht die Versorgung der Schutzdienstleistenden mit Post

' allgemeines, d. h. nicht zivilschutzspezifisches Material
^ insbesondere Lebensmittel, Betriebsstoffe, Druckgase, Batterien

mehr als 400 Schutzplätzen untersteht der
Anlagebetriebszug organisatorisch dem
Schutzraumchef.
Genügt die Anzahl der in den Anlage-
betriebszügen integrierten Versorgungs-
gruppen nicht, müssen zusätzliche söge-
nannte selbständige Versorgungsgruppen
gebildet werden. Diese sind organisato-
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risch — je nach Grösse der betreffenden
Zivilschutzorganisation — direkt der
Quartier-, Sektor- oder Ortsleitung unter-
stellt.
Fachtechnisch unterstehen die Versor-
gungsgruppen immer dem Dienstchef
Versorgungsdienst in der Orts-, Ab-
Schnitts- oder Sektorleitung.



Küchen und Material

Den in den Anlagebetriebszügen inte-
grierten Versorgungsgruppen stehen in
den Anlagen und grossen öffentlichen
Schutzräumen eingerichtete Küchen zur
Verfügung. Diese Küchen sind auf die Zu-
bereitung einfacher Mahlzeiten ausgerich-
tet. Die selbständige Versorgungsgruppe
benützt wenn möglich eine in der Ge-
meinde vorhandene Kochgelegenheit,
z. B. eine Küche in einem öffentlichen Ge-
bäude, eine Truppenküche oder eine Kü-
che des Gastgewerbes; andernfalls impro-
visiert sie ihren Küchenbetrieb an einem
dazu geeigneten Standort.
Jeder Versorgungsgruppe (also auch den
selbständigen Versorgungsgruppen) wird
ein Sortiment Küchenmaterial, bestehend
aus Kochkisten und Material für den
Kochbetrieb, abgegeben. Damit soll er-
reicht werden, dass alle Versorgungsgrup-
pen in der Lage wären, unabhängig von

Kochgehilfe in einer Zivilschutzküche an der Arbeit.

den sonst in der Gemeinde vorhandenen
Kochmöglichkeiten den Kochbetrieb für
eine Normalverpflegung sicherzustellen.

Kochgehilfe beim Kochkistenkochen. Beachten Sie, dass im Zivilschutz keine Benzinvergaserbrenner zur Verfügung
stehen!
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Reglemente

Im Zivilschutz kennt man, ähnlich dem
VR der Armee, die «Weisungen des Bun-
desamtes für Zivilschutz (BZS) über die
Verwaltung im Zivilschutz (WVZS 81)»
und die «Verordnung über die Funktions-
stufen und Entschädigungen im Zivil-
schütz». Weitere Fachunterlagen sind
«Kochrezepte für die Militärküche» und
«Zivilschutzhaushalt / Truppenhaushalt».
Diese Fachunterlagen weisen eine grosse
Ähnlichkeit mit den entsprechenden Ar-
mee-Reglementen auf.

Ausbildungsgang der Funktionsträger im
Versorgungsdienst

Die folgende Darstellung zeigt die Ausbil-
dungsgänge im Versorgungsdienst auf.
Auffallend die kurzen Ausbildungszeiten
und die Aufteilung der Grundkurse. Der
erste Teil Rechnungsführung wird gemäss
den Weisungen des jeweiligen Kantons
durchgeführt, was als Folge der Delega-
tion der Abrechnungen im Zivilschutz
vom Bund auf die Kantone zu betrach-
ten ist.

Provisorische
Weisungen über die Ausbildungsgänge für
Anwärter auf Funktionen im Zivilschutz

OSO / Versorgungsdienst

* Durchführung gemäss
Weisungen des Kantons

vorläufige Planungsannahme
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Provisorische Weisungen
über die Ausbildungsgänge für Anwärter
auf Funktionen im Zivilschutz

Fouriere und Quartiermeister, welche aus
der Armee in den Zivilschutz übertreten,
haben, wenn sie die Funktion des Rech-
nungsführers oder Dienstchef Versor-
gungsdienst übernehmen möchten, die
Möglichkeit, den für die Erlangung der
Funktion erforderlichen Ausbildungsgang
abzukürzen. Dies als Entgegenkommen
für die militärische Vorbildung in ähnli-
eher Funktion. Da jedoch die aus der
Wehrpflicht entlassenen Fouriere und
Quartiermeister (normalerweise im 50.
bzw. 55. Altersjahr) meistens während län-

gerer Zeit ihre Funktion nicht mehr aus-
geübt haben, fehlen oft die entsprechende
aktuelle fachtechnische Ausbildung und
neueste Erfahrungen. Jüngere Fouriere
und Quartiermeister, welche aus verschie-
denen Gründen vorzeitig aus der Wehr-
pflicht entlassen werden, könnten pro-
blemloser im Versorgungsdienst des Zivil-

Schutzes ihre Tätigkeit und Ausbildung
aufnehmen. Zur Zeit werden die Ausbil-
dungsgänge selbst, aber auch die Möglich-
keiten für eine Abkürzung, überprüft.
Die Rechnungsführung und teilweise
auch die Haushaltführung im Zivilschutz
wird nach mehrheitlich anderen Grund-
sätzen (andere Voraussetzungen als Ar-
mee, verschiedene kantonale Regelungen
usw.) ausgeführt, daher ist eine Vorbil-
dung als Fourier oder Quartiermeister der
Armee für den Zivilschutz unerheblich.
Abschliessend lässt sich sagen, dass ein
zum Zivilschutz übertretender Fourier
oder Quartiermeister im Bereich des Ver-
sorgungsdienstes bestimmt eine interes-
sante und anspruchsvolle Aufgabe über-
nehmen kann!

Einige gebräuchliche Abkürzungen im Zi-
vilschutz:

ZSV: Zivilschutzverordnung
ZSO: Zivilschutzorganisation
OSO: Ortliche Schutzorganisation


	Rechnungsführer im Zivilschutz

